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aufgaben übernommen, die früher von den Bürgergemeinden zu tragen 
waren, und die Sozialfürsorge durch ein Netz von Sozialversicherungs
trägern ausgebaut. Das Netz der sozialen Sicherheit ist in Liechtenstein 
vom Schweizer Vorbild geprägt. Arnold Saxer stellte zur sozialen Si
cherheit der Schweiz schon früher fest: "Der Aufgabenkreis des Sozial
staates hat die soziale Vorsorge als 'Schutz der sozial Schwächeren' 
längst überschritten und umfasst eine Fülle von Einrichtungen, die allen 
Bevölkerungskreisen dienen. Es wurde der Begriff der 'Daseinsvor-
sorge' als Staatsaufgabe geprägt."158 In Liechtenstein hat sich ebenfalls 
dieser Wandel vollzogen, der Staat trägt durch die Einrichtung der Sozi
alversicherungsträger und die laufenden Beitragszahlungen die Vorsorge 
für die gesamte Bevölkerung mit. 

2.2.4. Die PTT-Betriebe als besonderer Bereich 

Aufgrund des Vertrags über die Besorgung der Post- und Fernmelde
dienste werden die Dienste von den schweizerischen PTT-Betrieben auf 
Rechnung des Fürstentums Liechtenstein besorgt.159 Aufgrund des 
Postvertrags sind die PTT-Betriebe in der Landesrechnung mit den ge
samten Einnahmen und Ausgaben enthalten. Das Post- und Fernmelde
wesen ist jedoch als gesonderter Bereich zu betrachten, da die PTT-Be
triebe Liechtensteins unter Führung der Schweizer PTT-Direktion 
selbsttragend arbeiten. Der Bereich Post, Telefon und Telegraf lässt sich 
in vier Geschäftsbereiche aufteilen. Es sind dies: die landeseigene Brief
markengestaltung mit der Ausgabe eigener Briefmarken für Philateli
sten, die Postbetriebe einschliesslich des Postautoverkehrs, der Telefon
dienst und das Fernmeldenetz sowie die im Land erhobenen Radio- und 
Fernsehgebühren. 

Zur Analyse der Entwicklung der PTT-Betriebe ist nicht nur die Aus
gabenseite, sondern auch die Einnahmenseite von Bedeutung. Bei den 
über Gebühren finanzierten öffentlichen Diensten wird deshalb auf die 

158 Saxer A., S. 17. 
159 Vgl. das Übereinkommen vom 10. November 1920 betreffend die Besorgung des 

Post-, Telegrafen- und Telefondienstes im Fürstentum Liechtenstein durch die schwei
zerische Postverwaltung und die schweizerische Telegrafen- und Telefonverwaltung 
sowie den revidierten Vertrag vom 9. Januar 1978 (LGB1. 1978/37) sowie die Aus
führungsvereinbarung vom 19. Oktober 1978 (LGB1. 1978/38). 
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